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Schriftlicher Bericht des Vorstands zu dem in Tagesordnungs-

punkt 7 genannten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) 

Zu Tagesordnungspunkt 7 erstattet der Vorstand der Hauptver-

sammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG den folgenden Bericht: 

Mit der im Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen Ermächtigung 

soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien zu erwerben. Vorstand 

und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, vom 

Tag der Beschlussfassung an für fünf Jahre, also bis zum 29. Juni 

2027, Aktien der Gsellschaft zu erwerben. Diese Ermächtigung ist 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf 10 % des zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

Im Einzelnen:

Erwerb eigener Aktien 

Die eigenen Aktien sollen über die Börse, mittels eines an alle Ak-

tionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 

mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben werden können. 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auffor-

derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es dazu kom-

men, dass die von den Aktionären angebotene Anzahl an Aktien 

der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an 

Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten 

erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme 

kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 

100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, 

gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 

Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch 
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eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so 

vermieden werden. Überdies kann die Repartierung nach dem 

Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 

Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so 

in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln 

lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grund-

sätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorge-

sehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die 

Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden 

Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den 

Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen.

Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des 

Bezugsrechts

Die erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder 

durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre unter Wahrung 

des Rechts der Aktionäre auf Gleichbehandlung wieder veräußert 

werden. 

Bei einer Veräußerung eigener Aktien durch ein öffentliches 

Angebot soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des 

Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe 

erworbener eigener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots 

an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als freie 

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen 

Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonsti-

ger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Ferner soll die Gesellschaft ermächtigt werden, die aufgrund eines 

Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien ohne 

erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. 

Die Hauptversammlung überträgt dazu die Entscheidung über die 

Einziehung dem Vorstand. Bei Stückaktien kann die Hauptversamm-

lung den Vorstand zu einer Einziehung ermächtigen, ohne dass 

damit das Grundkapital herabgesetzt werden muss. Die vorgeschla-
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gene Ermächtigung sieht diese Möglichkeit neben der Einziehung 

mit Kapitalherabsetzung vor. Durch Einziehung eigener Aktien ohne 

Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische 

Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital, das unverändert 

bleibt. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch 

die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen. 

Überdies soll die Gesellschaft mit der Ermächtigung die Möglich-

keit erhalten, eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmens-

zusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder 

Beteiligungen daran oder einzelnen Vermögensgegenständen oder 

Rechten anzubieten. Dies soll der Gesellschaft den notwendigen 

Handlungsspielraum geben, um Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen oder Beteiligungen daran oder einzelnen Vermö-

gensgegenständen oder Rechten schnell, flexibel und liquiditäts-

schonend ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene 

Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der 

Bewertung wird der Vorstand die Interessen der Aktionäre ange-

messen wahren. Er wird sich bei der Bemessung der Gegenleistung 

in eigenen Aktien in der Regel am Börsenkurs der Aktie orientieren. 

Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist jedoch 

nicht vorgesehen, insbesondere um erzielte Verhandlungsergebnis-

se nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage zu stellen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insoweit ausgeschlossen 

werden. 

Ferner soll die Ermächtigung dem Vorstand die Möglichkeit geben, 

eigene Aktien zur Einführung an ausländischen Börsenplätzen zu 

verwenden, an denen die Aktien der Gesellschaft bislang nicht 

notiert sind. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung ist die 

Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu angemessenen Bedingungen 

am Kapitalmarkt aufnehmen zu können, von großer Relevanz. Dem 

dient eine eventuelle Einführung der Aktie an Auslandsbörsen, weil 

dadurch der Aktionärskreis im Ausland verbreitert wird und die 

Attraktivität der Aktie als Anlage gesteigert wird. Der vorgeschla-

gene Ausschluss des Bezugsrechts schafft die Möglichkeit einer 
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solchen Einführung an ausländischen Börsenplätzen. Zum Schutz 

der Interessen der bestehenden Aktionäre enthält der Beschluss 

Vorgaben hinsichtlich des Preises, zu dem die Aktien an ausländi-

schen Börsen eingeführt werden können.

Die Gesellschaft soll außerdem in der Lage sein, Aktien an Mitarbei-

ter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie 

an Organmitglieder von mit ihr verbundenen Unternehmen auszu-

geben. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und 

Führungskräfte fördert Integration, Verantwortung und Motivation 

und liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die Aus-

gabe von Aktien soll mit weiteren Bedingungen, etwa persönlichen 

Leistungszielen oder Ertragszielen des Unternehmens verknüpft 

und als variabler Vergütungsbestandteil eingesetzt werden können. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann hierzu ausgeschlossen wer-

den. 

Schließlich soll die Gesellschaft zur Bedienung von Wandel- oder 

Optionsrechten bzw. -verpflichtungen die Gesellschaft anstelle 

einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien einsetzen 

können. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlos-

sen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

gehört zu den international üblichen zulässigen Finanzierungs-

instrumenten einer Aktiengesellschaft. Erwerb und Veräußerung 

der Aktien erfolgen unter Beachtung des Grundsatzes der Gleich-

behandlung aller Aktionäre gemäß § 53a AktG, also in aller Regel 

über die Börse. Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die aufgrund der genannten Ermächtigung erworbenen Aktien ein-

ziehen können. Die mit Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräu-

ßerung dieser Aktien in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien 

beispielsweise an institutionelle Anleger zu verkaufen oder neue 

Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen. Die Möglichkeit 

des Bezugsrechtsausschlusses versetzt den Vorstand in die Lage, 
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die sich aufgrund der jeweiligen Marktsituation und Kursentwicklung 

an der Börse bietenden Möglichkeiten ohne zeit- und kosteninten-

sivere Platzierung der Aktien zu nutzen. Der Erwerb eigener Aktien 

soll der Gesellschaft auf der Grundlage des vorgeschlagenen Er-

mächtigungsbeschlusses ferner den notwendigen Handlungsspiel-

raum geben, um im Rahmen ihrer Akquisitionspolitik flexibel, schnell 

und kostengünstig bei dem Erwerb von Beteiligungen agieren zu 

können. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 

werden bei der Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte unter 

Ausschluss des Bezugsrechts auf Grundlage der Regelung des § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts beschränkt sich auf insgesamt höchstens 

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Bei der Berechnung der 

10 %-Grenze werden diejenigen Aktien angerechnet, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Da sich der 

Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Bör-

senkurs zu orientieren hat, sind die Interessen der Aktionäre ange-

messen gewahrt. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative 

Beteiligung über den Zukauf von Aktien über die Börse aufrecht zu 

erhalten und sind dadurch auch nicht wirtschaftlich unangemessen 

benachteiligt. Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt deshalb im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten 

einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

berichten.
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